
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 2004/1/26 KI-1/04
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.2004

Index

10 Verfassungsrecht

10/07 Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof

Norm

B-VG Art138 Abs1 lita

ZPO §63 Abs1 / Aussichtslosigkeit

Rechtssatz

Abweisung eines Verfahrenshilfeantrags wegen Untätigkeit eines Landesgerichtes mangels Vorliegens des behaupteten

Kompetenzkonfliktes; keine Zuständigkeit des VfGH zur Prüfung der Säumnis von Gerichten

Entscheidungstexte

K I-1/04

Entscheidungstext VfGH Beschluss 26.01.2004 K I-1/04

Schlagworte

Säumnis, VfGH / Kompetenzkonflikt, VfGH / Verfahrenshilfe, VfGH / Zuständigkeit
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